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An 
Departmentleiterinnen & Departmentleiter 
Institutsleiterinnen & Institutsleiter 
Forschungssprecherinnen & Forschungssprecher 
 
 
Im Haus 
 
 
 
Wien, 18.01.2018 
 

Erläuterungen zur Richtlinie zur Planung und Einreichung von Forschungsvorhaben gem. 
§§ 26, 27 UG 
 
 
Auf Grund von Änderungen rechtlicher Rahmenbedingungen sowie Anpassungen einiger interner 
Prozesse wurde eine Überarbeitung der Richtlinie zur internen Projektmeldung erforderlich. Im bisherigen 
Richtlinientext wurden die Freigabprozesse sehr genau beschrieben, was die Überarbeitung auf Grund von 
ständigen, v.a. extern induzierten Veränderungen eben dieser Prozesse schwierig machte.  
 
Im Zuge der Bearbeitung wurde klar, dass eine Adaptierung des bestehende Dokuments nicht zielführend 
wäre, daher wurde eine Neufassung mit dem Titel "Richtlinie zur Planung und Einreichung von 
Forschungsvorhaben gem. §§ 26, 27 UG" vorgenommen. Die neu verfasste Richtlinie wurde vom Rektorat 
mit 16.01.2018 beschlossen. 
 
Im Text werden 

- bestehende Regelungen in einem Dokument gebündelt, 
- Rahmenbedingungen und Verantwortlichkeiten dargestellt,  
- Prozesse nicht im Detail beschrieben sondern auf Prozessbeschreibungen auf den Webseiten der 

Serviceeinrichtungen verwiesen. 
- Relevante Links und Dokumente werden in einer Beilage, die nicht Teil der Richtlinie ist, 

aufgelistet und können so im Fall von Änderungen rasch aktualisiert werden. 
 
Die vorliegende Richtlinie wurde mit den im Prozess befassten Serviceeinrichtungen Controlling, 
Forschungsservice, Servicestelle für Projektabrechnungen und Audits, Rechtsabteilung sowie dem 
Beauftragten des Rektorats in steuerlichen Angelegenheiten (BdRsA) abgestimmt. 
Ziel bei der Erstellung war, ein robustes Dokument zu generieren, das den Rahmen transparent darstellt 
und ausreichend Flexibilität gewährt, um auf aktuelle Entwicklungen wie die Änderungen im Steuerrecht 
reagieren zu können. 
 
Die Richtlinie tritt mit Verlautbarung im Mitteilungsblatt in Kraft. Wir ersuchen um Bekanntmachung in 
Ihrem Wirkungskreis und danken für Ihre Unterstützung. 
 
 
Mit besten Grüßen, 
 
 
Univ. Prof. Dr. Josef Glößl 
VR Forschung & internationale 
Forschungskooperation 

 
DI Elisabeth Denk 
Leiterin Forschungsservice
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